
Jahrgang 32 Mittwoch, den 23. Oktober 2024 Nummer 42

PO
ST

AK
TU

EL
L 

– 
 S

äm
tli

ch
e 

Ha
us

ha
lte



Amtsblatt  Landkreis Sömmerda  Nr. 42 / 23.10.2024  Seite 2

Inhaltsverzeichnis

Redaktion: Pressestelle des Landratsamtes Sömmerda
Tel.: 03634 354-219 / -220

 E-Mail: pressestelle@lra-soemmerda.de

Adresse und Telefonnummern 
des Landratsamtes Sömmerda

Postanschrift: 			   		
Landratsamt Sömmerda
Postfach 12 15						    
99601 Sömmerda
Tel.: 03634 354-0   
Internet: 	 www.lra-soemmerda.de
E-Mail: 	 poststelle@lra-soemmerda.de
	
Besucheradresse:
Haus I			   Haus II
Bahnhofstraße 9 		  Wielandstraße 4
99610 Sömmerda		  99610 Sömmerda

Terminvergabe Führerscheinstelle und KfZ-Zulassung:  03634 354-700

Sprechzeiten:
Montag: 		  8.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag:	  	 8.00 - 12.00 Uhr  und  14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch:		 geschlossen
Donnerstag:	 8.00 - 12.00 Uhr 
		  Straßenverkehrsamt    14.00 - 17.00 Uhr
Freitag: 		  8.00 - 12.00 Uhr

Bereich Landrat
Büro des Landrates 				    03634 354-200
Amt für Öffentlichkeitsarbeit	   		  03634 354-202
Pressestelle		                		  03634 354-219/220
Kommunalaufsicht				    03634 354-661
Kreistagsbüro 				    03634 354-307
Rechnungsprüfungsamt			   03634 354-211
Wirtschaftsförderung				   03634 354-400
Ehrenamts-/Kulturförderung			   03634 354-244
Tourismusförderung				    03634 354-410
Gleichstellungsbeauftragte			   03634 354-419
Datenschutzbeauftragter			   03634 354-306
Behindertenbeauftragter			   03634 354-641

Dezernat I
Dezernent					    03634 354-634
Ordnungsamt				    03634 354-331
Personalamt				    03634 354-271
Kreiskasse					    03634 354-317
Kämmerei					     03634 354-320
Amt für Schulen und Sport			   03634 354-422
Sportförderung				    03634 354-844
Kreisarchiv					    03634 354-852
Informations- und Kommunikationstechnik		  03634 354-777
Kreisvolkshochschule				    03634 612640
Rechtsamt					    03634 354-634
Hauptamt					     03634 354-240
Abfallwirtschaftsamt				    03634 354-201
Personenstandswesen/Staatsangehörigkeiten	 03634 354-352/353
Jagdbehörde				    03634 354-336
Waffenbehörde 				    03634 354-323
Fischereibehörde 				    03634 354-336
Amt für Ausländer und Migration		  03634 354-334
Brand- und Katastrophenschutz			   03634 68880
Bußgeldangelegenheiten			   03634 354-345
Gewerbeamt				    03634 354-339

Dezernat II
Dezernent					    03634 354-634
Bauaufsicht, Regionalplanung, Denkmalpflege	 03634 354-652/653
Umweltamt				    03634 354-675
Untere Wasserbehörde			   03634 354-676
Naturschutzbehörde				    03634 354-675
Untere Abfallbehörde				   03634 354-347
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		  03634 354-533
Straßenverkehrsamt				    03634 354-713
Zulassungsstelle				    03634 354-717
Fahrerlaubnisbehörde			   03634 354-719
Straßenverkehrsbehörde			   03634 354-723

Dezernat III
Dezernent					    03634 354-629
Sozialamt					     03634 354-784
Jugendamt				    03634 354-629
Gesundheitsamt	 			   03634 354-781

Amtlicher Teil

Die Gemeinde Schloßvippach gibt bekannt		  3
Bekanntmachung des Umweltamts			   3
Bekanntmachung des Trinkwasserzweckverbands 
„Thüringer Becken“ gem. § 40 Abs. 2 ThürKO 		  4
Bekanntmachung des Abwasserzweckverbands 		
„Finne“ gem. § 40 Abs. 2 ThürKO 			   5
Der Abwasserzweckverband Gramme-Vippach 
gibt bekannt					     6

Der Landrat informiert	
Nachruf						      7
Die Verwaltungsgemeinschaft Kindelbrück informiert	 8
Landratsamt Sömmerda am 1. November geschlossen	 8
Persönliche Vorsprachen im Landratsamt 
bitte nach vorheriger Terminvereinbarung		  8
Jugendwettbewerb „Alles außer Klassik“ am 	
8. November im Volkshaus – Sei dabei!		  8
Neue Online-Services im Landratsamt		  9-10
Aktuelle Angebote der Volkshochschule		  11
Das Gesundheitsamt informiert			   12
Warnzeiten für den Standortübungsplatz 
Bad Frankenhausen im November			   12

Nichtamtlicher Teil

Aus Kindergarten und Schule
Neues aus dem Kinderland Ringleben		  13
Die „Hans Christian Andersen“-Grundschule 
Walschleben berichtet				    13
Mächtig viel los an der Lindenschule Sömmerda	 14

Vereine und Verbände				    15

Veranstaltungshinweise
„Tatort Thüringen“: Lesung mit Mirko Krüger		  15
Kirmes in Roldisleben				    15
Drachenfest beim Modellflugverein „Otto Lilienthal“ 	 16
Halloween in Wenigensömmern			   16
Halloween in Kölleda				    17
Blutspendetermine im November			   17
Alle Veranstaltungen im Landkreis auch online!	 17
Funkenburg Westgreußen				    17
Skatturnier in Dielsdorf				    17
Martinsumzug in Großbrembach			   18
Saison-Eröffnungs-Party des FCR Sömmerda		  18
Weihnachtsoratorium in Weißensee			   18
Wochenpläne SFZ, ASB & Netzwerk Regenbogen	 18-19

Wissenswertes					     20

Impressum					     20

Redaktionsschluss des Amtsblattes Nr. 44
(Erscheinungstag 6. November 2024) 

ist am Dienstag, 29. Oktober 2024, 14.00 Uhr !!!
Bitte beachten Sie, dass nur Beiträge in digitaler Form berücksichtigt 

werden können, d.h. Texte als *.docx und Bilder als *.jpg!



Amtsblatt  Landkreis Sömmerda  Nr. 42 / 23.10.2024  Seite 3

Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen im Landkreis Sömmerda, Stand: 16.10.2024*

Amtlicher Teil

Die Gemeinde Schloßvippach gibt bekannt

Die Gemeinde Schloßvippach bietet im Zeitraum vom 17.10.2024 
bis 14.11.2024 das ehemalige Feuerwehrauto der Freiwilligen 
Feuerwehr Dielsdorf zur Auktion. 

Es ist Baujahr 1967 und steht seit vielen Jahren in einer trockenen 
Halle. Der Motor läuft und das Fahrzeug ist rollfähig. 

Mehr Informationen im Internet unter www.zoll-auktion.de,	
Suchbegriff: Ford Transit 81E4-SA.

Bekanntmachung des Umweltamts

Vollzug des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Feststellung zur UVP-Pflicht für das Vorhaben Errichtung und 
Betrieb von fünf Windenergieanlagen in den Gemarkungen  
Bilzingsleben und Kannawurf – Bekanntgabe des Ergebnisses 
der Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht nach § 9 Abs. 1  
S. 1 Nr. 2, Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 1 UVPG gemäß § 5 Abs. 2 UVPG, 
Landratsamt Sömmerda

Die Energiequelle GmbH, Hauptstraße 44, 15806 Zossen OT Kal-
linchen beantragt eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
gem. § 4 BImSchG zur Errichtung und den Betrieb von fünf An-
lagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von 
mehr als 50 Metern BImSchV an folgenden Standorten:

•	 WEA06, Gemarkung Bilzingsleben, Flur 4, Flurstück 16/4;

•	 WEA07, Gemarkung Kannawurf, Flur 2, Flurstück 238/34;

•	 WEA08, Gemarkung Kannawurf Flur 2, Flurstück 125/1;

•	 WEA09, Gemarkung Kannawurf, Flur 2, Flurstück 56;

•	 WEA10, Gemarkung Kannawurf, Flur 1, Flurstück 29.

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1.6.2 V des An-
hangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Nummer 1.6.2 A der 
Anlage 1 zum UVPG.

Straße Ortslage Zeitraum Behinderung Grund Umleitung

K 515 Ortsausgang Eckstedt bis 
Ortseingang Udestedt 21.10.24-30.11.24 Halbseitige Sperrung 

mit Ampelregelung Glasfaserausbau

K 513 Ortsausgang Alperstedt 
bis Stadtgrenze Erfurt 30.09.24-21.12.24 Vollsperrung Fahrbahnsanierung

Alperstedt K 11 bis Groß- 
rudestedt – Schwansee –  
Erfurt Stotternheim und in 
der Gegenrichtung

Rastenberg 
OT Roldisleben 
Ortseingang Dorfstraße

16.09.24-20.12.24 Vollsperrung Ersatzneubau der Brücke 
über den Rollbach über Hinter den Kirschgärten 

Ortseingang Vogelsberg von 
Orlishausen kommend, Lange 
Straße bis An der Sprötauer Str.

09.09.24-31.10.24 Vollsperrung Kanalbau örtlich über L 1058

K 521 zwischen Battgendorf 
und Beichlingen 26.09.24-30.10.24 Halbseitige Sperrung 

mit Ampelregelung Glasfaserausbau

B 176 Ortsausgang Frohndorf
Richtung Kölleda bis Lossa-Brücke 14.10.24-30.10.24 Halbseitige Sperrung 

mit Ampelregelung Glasfaserausbau

*Änderungen auf Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Redaktionsschluss sind jederzeit möglich.
Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten führen kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen und werden örtlich abgesichert!
Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch Straßensanierungsarbeiten (Oberflächenbehandlung) auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
zu rechnen.
Über die aktuellen Straßensperrungen können Sie sich auch im Internet unter www.lra-soemmerda.de informieren.
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•	 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das 
zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 151) geändert worden ist (UVPG)

Sömmerda, 14.10.2024	

Landratsamt Sömmerda
Umweltamt

Bekanntmachung des Trinkwasserzweckverbands 
„Thüringer Becken“ gem. § 40 Abs. 2 ThürKO 

Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Thü-
ringer Becken“ hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 30.09.2024 
folgende Beschlüsse mehrheitlich gefasst, die hiermit öffentlich 
bekannt gemacht werden.

Die in der öffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse liegen nach 
Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Sömmerda für 2 
Wochen in der Geschäftsstelle des Trinkwasserzweckverbandes 
„Thüringer Becken“, Bahnhofstraße 28, 99610 Sömmerda, zu den 
Sprechzeiten aus. 

Beschluss 67/2024
Vergabe Wirtschaftsprüfung für das Wirtschaftsjahr 2024

Drucksachen-Nr. 073/2024

Beschluss 69/2024
Änderung des Gesellschaftsvertrages 

der BeWA mbH Sömmerda
Drucksachen-Nr. 075/2024

Beschluss 70/2024
Bestätigung außer- und überplanmäßiger Ausgaben
Investitionsplan 2023 des TWZV „Thüringer Becken“

Drucksachen-Nr. 076/2024

Beschluss 71/2024
Bestätigung des Jahresabschlusses 

zum 31.12.2023 des TWZV
Drucksachen-Nr. 077/2024

Beschluss 72/2024
Verwendung Jahresergebnis 
zum 31.12.2023 des TWZV 
Drucksachen-Nr. 078/2024

Beschluss 73/2024
Erteilung Entlastung für den Verbandsausschuss 

des TWZV „Thüringer Becken“
Drucksachen-Nr. 079/2024

Beschluss 74/2024
Erteilung Entlastung für den Verbandsvorsitzenden 

und Geschäftsstellenleiter des TWZV 
Drucksachen-Nr. 080/2024

Beschluss 75/2024
Erteilung Entlastung für die Betriebsführerin 

BeWA mbH Sömmerda des TWZV 
Drucksachen-Nr. 081/2024

Beschluss 76/2024
Bestätigung der 19. Fortschreibung der 

Kalkulation der Betriebsführungsentgelte 
für den TWZV gemäß Verordnung PR Nr. 30/53

über die Preise bei öffentlichen Aufträgen 
i. V. m. den Leitsätzen für die Preisermittlung 

auf Grund von Selbstkosten (LSP)
Drucksachen-Nr. 082/2024

Nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 1 UVPG i. V. m. der 
Nummer 1.6.2 A der Anlage 1 zum UVPG ist für das Vorhaben eine 
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen.

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass unter Be-
rücksichtigung der Kriterien gemäß Anlage 3 zum UVPG die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht notwendig ist.

Zusätzliche erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen werden 
nicht hervorgerufen. Im Einzelnen basiert die Entscheidung auf 
folgenden wesentlichen Gründen:

Es kann davon ausgegangen werden, dass durch das Vorhaben 
zusätzliche erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht 
hervorgerufen werden. Durch den Einzelfall begründete Umwelt-
auswirkungen, die über das normale Maß der üblichen Beein-
trächtigungen von Windenergieanlagen hinausgehen, sind nicht 
zu erwarten. Mit erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter 
Mensch einschließlich menschlicher Gesundheit, Fläche, Boden, 
Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt und Landschaftsbild 
ist unter Berücksichtigung der vom Vorhabenträger vorgesehenen 
Vorkehrungen nicht zu rechnen. 

Weiterhin sind mit dem Vorhaben bei bestimmungsgemäßem 
Betrieb keine zusätzlichen schädlichen Einwirkungen sowie Ge-
fährdungen auf die im weiteren Umfeld befindlichen Biotope und 
Naturschutzgebiete zu erwarten.

Der Einsatz gefährlicher Stoffe im relevanten Rahmen findet 
nicht statt. Die Windenergieanlagen-Standorte befinden sich mit 
einem angemessenen Abstand zur Wohnbebauung. Emissionssei-
tig (Schall/Schatten) sind keine erheblichen Auswirkungen zu er-
warten. Der Lage im archäologischen Relevanzgebiet kann durch 
Auflagen in der Genehmigung angemessen begegnet werden. Um 
naturschutzfachliche Vorgaben einzuhalten, werden die Wind- 
energieanlagen entsprechend abgeschaltet. Eventuell auslaufen-
de Schmierstoffe werden durch entsprechende Vorkehrungen 
aufgefangen. Durch entsprechende Anforderungen in der Ge-
nehmigung kann demnach insgesamt sichergestellt werden, dass 
erhebliche nachteilige Umwelteinwirkungen durch das Vorhaben 
ausgeschlossen werden.

Das Landratsamt Sömmerda als zuständige Behörde stellt gemäß 
§ 5 Abs. 1 UVPG auf Grundlage der Planunterlagen des Vorhaben-
trägers sowie eigener Informationen fest, dass keine Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vor-
haben besteht. Die Feststellung des Landratsamtes Sömmerda zur 
Entbehrlichkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung wird hiermit 
gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG ist diese Feststellung nicht selbstän-
dig anfechtbar.

Das Protokoll über die Durchführung und das Ergebnis der Vorprü-
fung sind der Öffentlichkeit auf Antrag nach den Bestimmungen 
des Umweltinformationsgesetzes (UIG) i. V. m. dem Thüringer 
Umweltinformationsgesetz (ThürUIG) ab dem 10.2024 zugänglich.

Rechtsgrundlagen:

•	 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) geän-
dert worden ist (BImSchG)

•	 Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), die zuletzt durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1799) geändert worden 
ist (4. BImSchV)
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Beschluss 87/2024
Standortstellungnahme Wohngebiet 

„Am Meisenweg“ in Kölleda
Drucksachen-Nr. 093/2024

Bekanntmachung des Abwasserzweckverbands 
„Finne“ gem. § 40 Abs. 2 ThürKO 

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Finne“ 
hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 30.09.2024 folgende Be-
schlüsse mehrheitlich gefasst, welche hiermit öffentlich bekannt 
gemacht werden.

Die in der öffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse liegen nach 
Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Sömmerda für 2 Wo-
chen in der Geschäftsstelle des Abwasserzweckverbandes „Finne“, 
Bahnhofstraße 28, 99610 Sömmerda, zu den Sprechzeiten aus. 

Beschluss 59/2024
Vergabe Wirtschaftsprüfung zum 31.12.2024

Drucksachen-Nr. 067/2024

Beschluss 60/2024
Bestätigung außer- und überplanmäßiger Ausgaben 

Investitionsplan 2023 des AZV „Finne“
Drucksachen-Nr. 068/2024

Beschluss 61/2024
Bestätigung des Jahresabschlusses zum 

31.12.2023 des AZV „Finne“
Drucksachen-Nr. 069/2024

Beschluss 62/2024
Verwendung des Jahresergebnisses zum 

31. Dezember 2023 des AZV „Finne“
Drucksachen-Nr. 070/2024

Beschluss 63/2024
Erteilung Entlastung für den Verbandsausschuss 

des AZV „Finne“
Drucksachen-Nr. 071/2024

Beschluss 64/2024
Erteilung Entlastung für den Verbandsvorsitzenden 

und Geschäftsleiter des AZV „Finne“
Drucksachen-Nr. 072/2024

Beschluss 65/2024
Erteilung Entlastung für die Betriebsführerin 

BeWA mbH Sömmerda des AZV „Finne“
Drucksachen-Nr. 073/2024

Beschluss 66/2024
Bestätigung der 19. Fortschreibung der Kalkulation der Betriebs-
führungsentgelte für AZV „Finne“ gemäß Verordnung PR Nr. 
30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen i. V. m. den Leit-
sätzen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP)

Drucksachen-Nr. 074/2024

Beschluss 67/2024
Bestätigung des Betriebsführungsentgeltes für 2025 auf Grund-
lage der 19. Fortschreibung der Kalkulation des Betriebsfüh-
rungsentgeltes für den AZV „Finne“ gemäß Verordnung PR Nr. 
30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen i. V. m. den Leit-
sätzen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP) 

der BeWA mbH für das Wirtschaftsjahr 2025)
Drucksachen-Nr. 075/2024

Beschluss 68/2024
Bestätigung außer- und überplanmäßiger Ausgaben 

Investitionsplan 2023 BeWA mbH
Drucksachen-Nr. 076/2024

Beschluss 77/2024
Bestätigung des Betriebsführungsentgeltes für 2025 auf Grundlage  
der 19. Fortschreibung der Kalkulation des Betriebsführungs- 
entgeltes für den TWZV gemäß Verordnung PR Nr. 30/53 über die 
Preise bei öffentlichen Aufträgen i. V. m. den Leitsätzen für die Preis- 
ermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP) der BeWA mbH 

 für das Wirtschaftsjahr 2025
Drucksachen-Nr. 083/2024

Beschluss 68/2024
Bestätigung außer- und überplanmäßiger Ausgaben 

Investitionsplan 2023 BeWA mbH
Drucksachen-Nr. 074/2024

Beschluss 79/2024
Bestätigung Jahresabschluss 2023 der BeWA mbH 

Drucksachen-Nr. 085/2024

Beschluss 80/2024
Verwendung des Jahresergebnisses zum 

31.12.2023 der BeWA mbH 
Drucksachen-Nr. 086/2024

Beschluss 81/2024
Erteilung Entlastung für den Aufsichtsrat der BeWA mbH

Drucksachen-Nr. 087/2024

Beschluss 82/2024
Erteilung Entlastung für den Aufsichtsratsvorsitzenden 

der BeWA mbH
Drucksachen-Nr. 088/2024

Beschluss 83/2024
Erteilung Entlastung für die Geschäftsführung der BeWA mbH

Drucksachen-Nr. 089/2024

Beschluss 66/2024
5. Änderung zur Satzung der Entschädigungssatzung 

des TWZV „Thüringer Becken“
Drucksachen-Nr. 072/2024

Beschluss 85/2024
Vergabe Umschuldungsdarlehen für Investitionen

Drucksachen-Nr. 091/2024

Beschluss 88/2024
Vergabe Jahresvertrag 2025 - 2026 zur Lieferung von 

Wassermengenmesseinrichtungen für den TWZV 
Drucksachen-Nr. 094/2024

Beschluss 89/2024
Verlängerung Jahresvertrag für Grünflächenpflege 

im Verbandsgebiet Los 1 und Los 2
Drucksachen-Nr. 095/2024

Beschluss 90/2024
Verlängerung Jahresvertrag Laboranalytik nach TrinkwV

Drucksachen-Nr. 096/2024

Beschluss 91/2024
Bestätigung zur Ausschreibung Erd- und 

Oberflächenarbeiten im Verbandsgebiet des TWZV
Drucksachen-Nr. 097/2024

Beschluss 92/2024
Bestätigung zur Ausschreibung Rohrleitungsbau mit 

dazugehörigem Tiefbau im Verbandsgebiet des TWZV
Drucksachen-Nr. 098/2024

Beschluss 86/2024
Ingenieurvertrag zum Erbringen von Leistungen 

zur Trinkwasser-Einzugsgebiets-Verordnung 
Drucksachen-Nr. 092/2024
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Beschluss 69/2024
Bestätigung Jahresabschluss 2023 der Betriebsgesellschaft 

Wasser und Abwasser mbH Sömmerda
Drucksachen-Nr. 077/2024

Beschluss 70/2024
Verwendung des Jahresergebnisses zum 31.12.2023 der 

Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda
Drucksachen-Nr. 078/2024

Beschluss 71/2024
Erteilung Entlastung für den Aufsichtsratsvorsitzenden der 
Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda

Drucksachen-Nr. 079/2024

Beschluss 72/2024
Erteilung Entlastung für den Aufsichtsrat der 

Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda
Drucksachen-Nr. 080/2024

Beschluss 73/2024
Erteilung Entlastung für die Geschäftsführung der 

Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda
Drucksachen-Nr. 081/2024

Beschluss /2024
Fortschreibung Globalrechnung

Drucksachen-Nr. 082/2024

Beschluss 762024
Änderung des Gesellschaftsvertrages 

der BeWA mbH Sömmerda
Drucksachen-Nr. 084/2024

Beschluss 75/2024
2. Satzung zur Änderung der 

Entschädigungssatzung des AZV „Finne“
Drucksachen-Nr. 083/2024

Beschluss 89/2024
3. Änderung Investplan 2024 des AZV „Finne“

Drucksachen-Nr. 096/2024

Beschluss 77/2024
Vergabe Bauleistungen

A) Guthmannshausen – SWK, RWK, ADL, 
PW Hauptstraße, östlicher Teil

Drucksachen-Nr. 085/2024

Beschluss 82/2024
Standortstellungnahme Wohngebiet 

„Am Meisenweg“ in Kölleda
Drucksachen-Nr. 090/2024

Beschluss 86/2024
Abschluss einer Vereinbarung mit der Gemeinde 
Buttstädt zur Einleitung von Außenbereichs- und 

Quellwasser in das Kanalsystem
Drucksachen-Nr. 095/2024

Der Abwasserzweckverband Gramme-Vippach	
gibt bekannt

Bekanntmachung der in der 1. Sitzung der Ver-
bandsversammlung des Abwasserzweckverbands 
Gramme-Vippach am 12. September 2024 gefassten 
Beschlüsse 

In der 1. Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserzweck-
verbandes Gramme-Vippach am 12. September 2024 wurde Fol-
gendes beraten und beschlossen, was hiermit gemäß § 29 Abs. 4 

des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 
2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 
2013 (GVBl. S. 194) i. V. m. § 40 Abs. 2 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414), öffentlich bekannt 
gemacht wird. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt unter dem 
Vorbehalt der Genehmigung der Niederschrift im Rahmen der 
nächsten Verbandsversammlung.

Die Einsichtnahme in den Wortlaut der gefassten Beschlüsse im 
Einzelnen sowie in die Niederschriften des öffentlichen Teils kann 
im Hauptamt der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach, 
Standort Schloßvippach, Erfurter Straße 6, 99195 Schloßvippach, 
zu den Amtsstunden erfolgen. 

Öffentlicher Teil:
Beschluss Nr. 01/01/2024

Aufhebung des Beschlusses des Abwasserzweckverbandes 
„Gramme-Vippach“ Nr. 01/13/2024 vom 3. Mai 2023 „Fünf-
zehnte Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung des Abwasserzweckverbandes 

Gramme-Vippach (BGS-EWS)“

Auf Grundlage des § 31 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) vom 10. Oktober 
2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 
2013 (GVBl. S. 194), des § 2, des 12 und 14 des Thüringer Kom-
munalabgabengesetzes in der Fassung vom 19. September 2000 
(GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 
2019 (GVBl. S. 396), hat die Verbandsversammlung des Abwas-
serzweckverbandes Gramme-Vippach im öffentlichen Teil ihrer 1. 
Sitzung am 12. September 2024 das Folgende beschlossen:

1.	 Der Beschluss des Abwasserzweckverbandes Gramme-Vippach 
Nr. 01/13/2024 vom 3. Mai 2024 „Fünfzehnte Satzung zur Än-
derung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung des Abwasserzweckverbandes Gramme-Vippach (BGS-
EWS)“ wird aufgehoben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl
der Mitglieder:			   14
davon anwesend:			   13
Ja-Stimmen:			   13
Nein-Stimmen:			   0
Stimmenthaltungen:		  0

Bemerkung:
Auf Grundlage des § 30 Abs. 4 Satz 1 ThürKGG i. V. m. § 38 Abs. 
1 ThürKO war kein Mitglied von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 

Beschluss Nr. 02/01/2024
Fünfzehnte Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebühren- 
satzung zur Entwässerungssatzung des Abwasserzweckverbands 

Gramme-Vippach (BGS-EWS)

Auf Grundlage des § 31 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) vom 10. Oktober 
2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 
2013 (GVBl. S. 194), des § 2, des 12 und 14 des Thüringer Kom-
munalabgabengesetzes in der Fassung vom 19. September 2000 
(GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 
2019 (GVBl. S. 396), hat die Verbandsversammlung des Abwas-
serzweckverbandes Gramme-Vippach im öffentlichen Teil ihrer 1. 
Sitzung am 12. September 2024 das Folgende beschlossen:

1.	 Die Fünfzehnte Satzung zur Änderung der Beitrags- und Ge-
bührensatzung zur Entwässerungssatzung des Abwasserzweck-
verbandes Gramme-Vippach (BGS-EWS) wird nach der diesem 
Beschluss beigefügten Anlage beschlossen.
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2.	 Die Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach wird beauf-
tragt, die Satzung nach Ziffer 1 der Rechtsaufsichtbehörde vor-
zulegen und die Erteilung der Eingangsbestätigung zu beantra-
gen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl
der Mitglieder:			   14
davon anwesend:			   13
Ja-Stimmen:			   13
Nein-Stimmen:			   0
Stimmenthaltungen:		  0

Bemerkung:
Auf Grundlage des § 30 Abs. 4 Satz 1 ThürKGG i. V. m. § 38 Abs. 
1 ThürKO war kein Mitglied von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 

Beschluss Nr. 03/01/2024
Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben bei Haushaltsstelle

7000.5000 im Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 36 Abs. 1Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. 
S. 194), sowie des § 58 Abs. 1 und Abs. 2 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 270), hat die Verbandsver-
sammlung des Abwasserzweckverbandes Gramme-Vippach im öf-
fentlichen Teil ihrer Sitzung am 12. September 2024 das Folgende 
beschlossen:

1.	 Die im Haushaltsjahr 2023 bei der Haushaltsstelle 7000.5000 
entstandenen überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insge-
samt 19.412,50 EUR für die Reparatur an der Abwasserleitung 
in der Goethestraße in Großrudestedt und für die Reparatur 
des Abwasserhausanschlusses der Mittelgasse 12 in Schloßvip- 
pach werden genehmigt. 

2.	 Die Deckung der unter vorstehender Ziffer 1 angeführten über-
planmäßigen Ausgaben erfolgt durch Entnahme aus der allge-
meinen Rücklage.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl
der Mitglieder:			   14
davon anwesend:			   13
Ja-Stimmen:			   12
Nein-Stimmen:			   1
Stimmenthaltungen:		  0

Bemerkung:
Auf Grundlage des § 30 Abs. 4 Satz 1 ThürKGG i. V. m. § 38 Abs. 
1 ThürKO war kein Mitglied von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 

Beschluss Nr. 04/01/2024
Genehmigung außerplanmäßiger Ausgaben 

im Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 36 Abs. 1Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. 
S. 194), sowie des § 58 Abs. 1 und Abs. 2 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 270), hat die Verbandsver-
sammlung des Abwasserzweckverbandes Gramme-Vippach im öf-
fentlichen Teil ihrer Sitzung am 12. September 2024 das Folgende 
beschlossen:

1.	 Für die notwendige Kanalsanierung in der Ortslage Schloßvip- 
pach, die im Zuge der Erneuerung der Kreisstraße K515 not-
wendig wird, werden die voraussichtlichen außerplanmäßigen 
Kosten in Höhe von 14.000 EUR genehmigt.

2.	 Die Deckung der unter vorstehender Ziffer 1 angeführten au-
ßerplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch Entnahme aus der all-
gemeinen Rücklage.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl
der Mitglieder:			   14
davon anwesend:			   13
Ja-Stimmen:			   13
Nein-Stimmen:			   0
Stimmenthaltungen:		  0

Bemerkung:
Auf Grundlage des § 30 Abs. 4 Satz 1 ThürKGG i. V. m. § 38 Abs. 
1 ThürKO war kein Mitglied von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 

Nicht öffentlicher Teil:

(Gemäß § 52 Abs. 2 ThürKO i. V. m. § 29 Abs. 4 ThürKGG i. V. m. § 
40 Abs. 2 Satz 2 ThürKO werden die in nicht öffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse in gleicher Weise, wie die in öffentlicher Sit-
zung gefassten Beschlüsse bekannt gemacht, sobald die Gründe 
für die Geheimhaltung weggefallen sind; die Entscheidung hierü-
ber trifft die Gemeinschaftsversammlung. Der Wortlaut der Be-
schlüsse wird daher nur in verkürzter bzw. anonymisierter Form 
bekannt gemacht.)

Es wurden keine zu veröffentlichenden nicht öffentlichen Be-
schlüsse gefasst.

Schloßvippach, den 12. September 2024

Rudloff
Verbandsvorsitzende

Der Landrat informiert

Nachruf

Die Gemeinde Ostramondra und die 
Verwaltungsgemeinschaft Kölleda trauern um

Georg Kupper

Er lenkte als Bürgermeister viele Jahre die 
Geschicke der Gemeinde Ostramondra und setzte 
sich mit Engagement und Kraft für die Gemeinde 

und ihre Bürgerinnen und Bürger ein.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Unsere Anteilnahme gehört seiner Familie.

Die Bürgermeisterin und der Gemeinderat 
der Gemeinde Ostramondra

Der Gemeinschaftsvorsitzende und die 
Gemeinschaftsversammlung der 

Verwaltungsgemeinschaft Kölleda
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Die Verwaltungsgemeinschaft 			 
Kindelbrück informiert

Aufgrund einer technischen Umstellung bleiben das Einwoh-
nermelde- und Standesamt

vom 24. bis 29. Oktober 2024 
geschlossen. 

Am 
Freitag, 1. November 2024

bleibt die VG aus organisatorischen Gründen geschlossen.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

Landratsamt Sömmerda am 			 
1. November geschlossen

Aus organisatorischen Gründen bleiben das Landratsamt 
Sömmerda und das Kreisarchiv am Freitag, den 1. Novem-
ber 2024, geschlossen. An diesem Tag sind auch die Service-
punkte in der Bahnhofstraße 9 und in der Wielandstraße 4 
nicht besetzt.

Wir bitten um Verständnis.

Persönliche Vorsprachen im Landratsamt 	
bitte nach vorheriger Terminvereinbarung

Persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern sind zu 
den Öffnungszeiten der Kreisverwaltung möglich. Wir möchten 
Sie jedoch darum bitten, für persönliche Gespräche mit den jewei-
ligen Sachbearbeitern vorab Termine zu vereinbaren. 

In der Kfz-Zulassungsbehörde und Fahrerlaubnisbehörde in 
der Wielandstraße 4 ist eine persönliche Vorsprache nur nach 
vorheriger Terminvergabe möglich. 

Termine können auch außerhalb der regulären 
Sprechzeiten des Landratsamts sowie am Wochen-
ende telefonisch mittels Sprachassistent unter 03634 
354-700 vereinbart oder online gebucht werden.

Jugendwettbewerb „Alles außer Klassik“ am 	
8. November im Volkshaus – Sei dabei!

Anmeldeschluss ist am 30. Oktober!

In Zusammenarbeit mit der Stadt und der Stadt- und Kreismusik-
schule „Wilhelm Buchbinder“ Sömmerda sucht der Landkreis am 
Freitag, den 8. November 2024 ab 17.00 Uhr im Volkshaus Söm-
merda zum inzwischen 29. Mal junge Musiktalente und starke 
Stimmen beim Jugendwettbewerb „Alles außer Klassik“.

Zur Wahl stehen dann wieder Interpretationen moderner Mu-
sikstücke durch Schülerinnen und Schüler im Alter bis 18 Jahre. 
Eine unabhängige Jury entscheidet darüber, welche jungen Künst-
lerinnen und Künstler ihre Sache in den Kategorien „Soloinstru-
ment“, „Sologesang“ und „Gruppendarbietung“ am besten ge-
macht haben.

In jeder Schule des Landkreises, in der Musikschule sowie im 
Landratsamt hängen Plakate mit QR-Code zur Anmeldung aus. 

Das digital ausfüllbare Anmeldeformular 
steht auf der Website des Landkreises 
zum Download bereit: 

Die Anmeldung kann aber auch telefonisch erfolgen unter der 
Nummer 03634 354-410 oder per E-Mail an kulturfoerderung@
lra-soemmerda.de unter Angabe folgender Informationen: 
Name und Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse,  
Telefonnummer, Titel, Interpret, eingesetzte Instrumente, Katego-
rie, Namen aller Mitglieder bei Gruppendarbietungen.
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insgesamt mehr als 17.000 Kilometer von 1.000 Teilnehmenden 
zurückgelegt – dies entspricht einer Strecke von Jena bis Mario- 
Zucchelli-Station in der Antarktis. Das Team des gemeinnützigen 
Vereins ist sich sicher: Mit Ihrer Hilfe kann auch in diesem Jahr 
dieser Rekord wieder geknackt werden. 

Alle Interessierten haben noch die Möglichkeit, 
sich online oder am 26. Oktober 2024 beim Lauf vor 
Ort im Stadion anzumelden. 

Neben der Einzelanmeldung sind auch Teamanmeldungen von 
Vereinen, Schulen, Privatpersonen oder Unternehmen willkom-
men. Inspiriert durch eine Idee aus dem letzten Jahr gibt es die 
roten Krebslaufshirts in diesem Jahr nur in einer begrenzten An-
zahl. Das Ziel ist es, das Laufevent nachhaltiger zu gestalten. 

Aus diesem Grund haben alle Teilnehmenden auch die Option, nur 
mit einer Startnummer an den Start zu gehen. Denn es muss nicht 
immer neu sein – auch mit einem Shirt aus den letzten Jahren lässt 
sich ein wichtiges Zeichen gegen Krebs setzen! Neben den Bewe-
gungszeiten auf der 400-Meter-Bahn oder der 5-Kilometer-Runde 
gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit verschie-
denen Verpflegungsständen, Hüpfburg und Kinderschminken, 
einem Kuchenbasar und einer Tombola.

Die Thüringische Krebsgesellschaft e.V. freut sich, auch in diesem 
Jahr starke Partnerinnen und Partner an ihrer Seite zu haben und 
möchte schon jetzt für die großartige Unterstützung danken.

Machen Sie mit! Helfen Sie, so viele Kilometer wie möglich zu sam-
meln. So können wir gemeinsam die wichtige Arbeit der Thürin-
gischen Krebsgesellschaft e.V. unterstützen und gleichzeitig etwas 
Gutes für die eigene Gesundheit tun. Jeder Meter zählt!

Nutzungsplan für den Standortübungsplatz	
Bad Frankenhausen 

Schießwarnung für den Monat November

1. Es ist verboten,
–– den Standortübungsplatz unbefugt zu betreten,
–– sich Munition und Munitionsteile widerrechtlich anzueignen 

sowie
–– Blindgänger zu berühren. 

Es besteht Lebensgefahr!

2. Ausnahmegenehmigungen zum Betreten des StOÜbPl sind 
ausschließlich bei Fw StOAngel, Kyffhäuser-Kaserne, 06567 Bad 
Frankenhausen, oder telefonisch unter Telefon-Nr.: 034671 53- 
4025/4026 zu beantragen.

3. Vorsicht! 

Blindgänger, Übungen von Kampffahrzeugen, Straßenverschmut-
zungen, unbeleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige 
Gefahr auf dem Standortübungsplatz.

4. Fundorte von Blindgängern sind zu kennzeichnen und Fw StO-
Angel zu melden. 

5. Gesperrte Geländeteile sind durch
–– Schranken und gesetzte rote Flaggen,
–– Verbotsschilder und Absperrposten

gekennzeichnet und dürfen in keiner Weise betreten werden.

Im Original gezeichnet

Keil
Stabsfeldwebel und Fw StOAngel 

Das Gesundheitsamt informiert

Der 4. Thüringer Krebslauf „run & walk“ 
am 26. Oktober in Jena

Prävention ist der Schlüssel zur Gesundheit – das wissen die mei-
sten Menschen. Dennoch ist es das Anliegen der Thüringischen 
Krebsgesellschaft e.V. immer wieder zu betonen, dass ungefähr 37 
Prozent aller Krebserkrankungen auf Risikofaktoren zurückzufüh-
ren sind, die vermieden werden könnten. Dazu zählt auch man-
gelnde Bewegung.

Die Thüringische Krebsgesellschaft e.V. setzt mit dem 4. Thüringer 
Krebslauf „run & walk“ auch in diesem Jahr wieder ein Zeichen 
für die Krebsprävention durch Bewegung. Der Schirmherr ist der 
Oberbürgermeister der Stadt Jena, Dr. Thomas Nitzsche, der den 
Krebslauf von Anbeginn unterstützt und in diesem Jahr von Dezer-
nent und Bürgermeister, Christian Gerlitz, vertreten wird. Bereits 
zum dritten Mal dürfen wir Olympia-Silbermedaillengewinner  
Jonathan Hilbert als sportlichen Botschafter begrüßen.

Alle Thüringerinnen und Thüringer sind aufgerufen, beim gemein-
samen Lauf am 26. Oktober 2024 oder in der vorausgehenden 
individuellen Bewegungswoche Kilometer zu sammeln. In die-
ser Zeit können Teilnehmende in ihrem eigenen Tempo und un-
abhängig von Alter, Geschlecht oder Fitness aktiv werden. Jeder 
gejoggte Schritt, jede Walkingrunde, jeder Spaziergang zählt und 
kann auf der Veranstaltungswebsite registriert werden. Sport-
licher Höhepunkt ist das abschließende Event mit Lauf im Stadion 
in Jena Lobeda-West. 

Wer möchte, kann dort seine Runde gemeinsam mit dem Olym-
pioniken Jonathan Hilbert drehen. „Sport ist mehr als Bewegung: 
Sport kann helfen, negativen Stress abzubauen und uns ins Gleich-
gewicht bringen. Wenn man Sport in der Natur treibt, am besten 
zusammen mit Freunden, ist das nochmal ein zusätzlicher Boost“, 
so der Medaillengewinner. Dieser positive Effekt des Sports ist 
nicht nur eine Motivation für Olympia, jeder und jede kann davon 
profitieren!

Auch für an Krebs erkrankte Menschen ist Bewegung förderlich 
für die Genesung. In Thüringen erhalten täglich ungefähr 33 Men-
schen die Diagnose Krebs, jährlich sind das knapp 12.000 Neuer-
krankungen. „Seit mehr als 30 Jahren stehen wir Menschen mit 
einer Krebserkrankung und deren Angehörigen in ganz Thüringen 
zur Seite. In unseren acht Beratungsstellen sind wir für Betroffene 
in psychoonkologischen und psychosozialen Belangen da. Zusätz-
lich wollen wir mit diversen Projekten – wie dem Krebslauf – Men-
schen über Prävention und Vorsorge aufklären und motivieren, 
selbst aktiv zu werden“, so Astrid Heßmer, Geschäftsführerin der 
Thüringischen Krebsgesellschaft e. V.

Das Präventionsprojekt – der Thüringer Krebslauf „run & walk“ 
– geht 2024 bereits in die vierte Runde. Im letzten Jahr wurden 
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Warnzeiten für den Standortübungsplatz 
Bad Frankenhausen im November: 

Datum Zeit

07.11.2024 07.00 – 17.00 Uhr

08.11.2024 07.00 – 14.00 Uhr

11.11.2024 07.00 – 17.00 Uhr

12.11.2024 07.00 – 17.00 Uhr

13.11.2024 07.00 – 22.00 Uhr

20.11.2024 07.00 – 17.00 Uhr

21.11.2024 07.00 – 17.00 Uhr

26.11.2024 07.00 – 22.00 Uhr

28.11.2024 07.00 – 17.00 Uhr

Schießzeiten können sich täglich ändern!

Nichtamtlicher Teil

Aus Kindergarten und Schule

Neues aus dem Kinderland Ringleben

„Wir wollen heut‘ entdecken, wie tausend
tolle Dinge schmecken!“

Am 17. September 2024 hat das Drachenkind Jolinchen alle Eltern 
und Kinder vom Kinderland Ringleben zu einem tollen Workshop 
zum Thema gesunde Brotdose eingeladen. Im Rahmen des drei-
jährigen Projektes „Jolinchen Kids – Fit und gesund in der Kita“ 
organisierte die AOK gemeinsam mit dem Kinderland Ringleben 
e.V. eine erlebnisreiche Mitmach-Aktion für Kinder und Eltern.

Das Drachenkind Jolinchen erklärte den Teilnehmern kurz die 
Ernährungspyramide, beziehungsweise den „Drachenzug“, und 
welche Portionsgrößen für eine drachenstarke Kinder-Brotdose 

geeignet sind. Dann ging es auch 
schon ans Werk! 

An drei verschiedenen Stationen 
haben die Kinder gemeinsam mit 
ihren Eltern und Erzieherinnen ei-
nen Karibikabenteuer-Quark, Ge-
müsewaffeln und einen Kraftfut-
ter-Brotaufstrich hergestellt. Im 
Anschluss durfte selbstverständ-
lich auch alles verkostet werden. 
Und wie lecker es geschmeckt hat, 
vor allem den Kindern!

Wir bedanken uns recht herzlich bei der AOK, insbesondere bei 
Frau Gießler, für diesen informativen, lustigen und vor allem le-
ckeren Nachmittag!

Julia Lerch
Kinderland Ringleben e.V.

Die „Hans Christian Andersen“-			 
Grundschule Walschleben berichtet

Laufen, um zu springen

Bei idealen Wetterbedingungen trafen sich am 17. September 2024 
große und kleine Läufer in zwei Durchgängen auf dem Walschle-
bener Plan. Mit einer sportlichen Abwandlung des Spiels „Ich pa-
cke meinen Koffer“ erwärmten sich alle Sportler zunächst. Nach 
diesem kurzen, aber intensiven Warm-Up ging es an die Startlinie. 

Die Schüler liefen hochmotiviert Runde um Runde um einen gro-
ßen Bereich der roten Schule und sammelten so für jede Runde 
einen Stempel. Ein großes Lob an alle kleinen und großen Läufer 
für ihren Einsatz. Der beste Läufer erlangte hervorragende 17 
Stempel.

Für die erschöpften, aber glücklichen Sportler gab es im Anschluss 
saftige Melone. Daneben gab der Förderverein der Schule ein Kalt-
getränk für jedes Kind aus. Auch erhielten die besten Läufer sowie 
alle anderen Kinder einen Teilnahmepreis.

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Eltern, Großeltern, Ver-
wandten und Bekannten bedanken, die die Kinder gesponsert und 
die Schule bei ihrem Vorhaben so tatkräftig mit ihren Spenden 
unterstützt haben. Die erlaufene Summe ermöglicht uns die An-
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schaffung eines transportablen Trampolins für die Sporthalle so-
wie neuer Spielgeräte für den Schulhof.

Ein großer Dank geht ebenfalls an Frau Kellner, die die Verpflegung 
organisierte, an Edeka Schrot und den Förderverein, die die Ver-
pflegung sponserten, an die Vereine RB Leipzig und FC Rot-Weiß 
Erfurt, die uns mit Sach- und Geldspenden unterstützten, an un-
seren Hausmeister Herrn Reiffart, der den Auf- und Abbau um-
setzte, und an unsere ehemaligen Pädagoginnen Frau Bötticher, 
Frau Lewerenz sowie unseren ehemaligen Schulleiter Herrn Sei-
fert, die uns als Streckenposten und Rundenzähler unterstützten.

Das Presseteam der Schule

Mächtig viel los an der 				  
Lindenschule Sömmerda

Herbstprojekte, Herbstfest und Crosslauf

„Der Herbst, der Herbst ist da.“ Eine Woche vor den Herbstferien 
konnten sich die Lindenschüler intensiv und aktiv mit speziellen 
Themen zum Herbst auseinandersetzen. In der Klassenstufe 1 
drehte sich alles um das Thema „Apfel“. Der Apfel im Jahreslauf, 
die Bestandteile sowie verschiedene Sorten wurden unter die 
Lupe genommen. Durch den Apfeldruck konnten tolle Bilder her-
gestellt werden. 

Außerdem betrachteten die Schüler die kulinarische Seite des Ap-
fels und stellten die Küche auf den Kopf. Denn Apfelkuchen, Apfel-
waffeln, Apfelkompott, Apfeleierkuchen und Apfelquarkteilchen 
wurden gebacken. Das war vielleicht ein Gaumenschmaus! 

Klassenstufe 2 beschäftigte sich mit dem Igel. Die Kinder lernten 
viel über dessen Lebensweise, bastelten mit Naturmaterialien und 
stellten Marzipanigel, Igelbrötchen und Igelhäuschen her. 

Für die 3. Klassen ging es ins Freilichtmuseum nach Hohenfelden. 
Dort konnten sie hautnah in verschiedenen Projekten erfahren, 
wie früher gelebt, gebaut, gespielt und gegessen wurde. Getreide 
war und ist auch heute noch von großer Bedeutung für uns. Es 
wurde gemahlen, Brot gebacken und Popcorn hergestellt. 

Auch die 4. Klassen kamen mit ihrem Projektthema „Kartoffel“ auf 
ihre Kosten. Nachdem sie die eigens bereits im Frühjahr im Schul-
garten angepflanzten Kartoffeln ernteten, wurde lila Kartoffelbrei 
gekocht und natürlich verspeist. Beim Kartoffeldruck ließen die 
Kinder ihrer Kreativität freien Lauf. 

Ein weiterer Höhepunkt vor den Ferien war das Herbstfest im 
Hort, zu welchem die Erzieher Eltern, Verwandte und Bekannte 
unserer Schüler am 25. September 2024 eingeladen hatten. Jede 
Klassenstufe bereitete dafür einen individuell gestalteten Pro-
grammpunkt vor. 

In den Genuss des Programms kamen die Zuschauer zum Beginn 
unseres Festes auf dem Schulhof. Nachdem die Schüler mit einem 
kräftigen Applaus für ihren Auftritt belohnt wurden, konnten sie 
sich an verschiedenen Stationen kreativ und sportlich austoben. 
Viele Besucher verköstigten sich bei Kaffee, Kuchen und Kürbis-
suppe im Speiseraum. 

Vielen Dank an alle Organisatoren und Besucher des Herbstfestes 
für diesen gelungenen Nachmittag. 

Den krönenden Abschluss unserer Projektwoche und letzte He-
rausforderung vor den Ferien bildete unser traditionell im Herbst 
stattfindender Crosslauf. Nach einer spannenden Woche wurden 
alle Kinder in die wohlverdienten Herbstferien entlassen. 

N. Mielke
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Vereine und Verbände

Heimatverein Kleinbrembach

Veranstaltungshinweise

„Tatort Thüringen“: Lesung mit Mirko Krüger

Freitag, 25. Oktober, 19.00 Uhr
Stadtbibliothek Kölleda, Friedrichstraße 1

Das Buch „Tatort Thüringen – Wahre Kriminalfälle von der Goe-
thezeit bis in die Gegenwart“ ist Mirko Krügers sechster Band mit 
Kriminalgeschichten. Es ist im Oktober 2023 erschienen. 

53 Menschen soll Bruno Lüdke ermordet haben, davon sechs in 
Thüringen. Im Leben des angeblichen Serientäters gab es jedoch 

nur einen einzigen Mord, und das war der an ihm selbst. Mirko 
Krüger erzählt den Fall Lüdke als ein besonders dunkles Kapitel der 
deutschen Kriminalgeschichte.

20 wahre Kriminalfälle aus Thüringen versammelt der Autor in 
seinem jüngsten Buch. Dazu gehört Goethes Ja zur Todesstrafe 
ebenso wie zwei Serien von Banküberfällen in den 1990er Jah-
ren. Krüger verfolgt aber auch die Spur eines nach 40 Jahren per 
DNA-Beweis überführten Mörders zurück bis in dessen kriminelle 
Jugendzeit. Außerdem rollt er das unglaubliche Versagen der Kri-
po und der Stasi in zwei Fällen von Kunstraub auf. Im Buch geht es 
übrigens auch um den noch immer ungesühnten Mord an einem 
Fuhrmann aus Kölleda sowie um den tödlichen Banküberfall von 
Kindelbrück.

Mirko Krüger ist Journalist sowie Sachbuch-Autor. Er recherchiert 
seit den 1990er Jahren immer wieder Thüringer Kriminalfälle. Sein 
Anspruch ist, Kriminalgeschichten zu erzählen, in denen sich zu-
gleich die Geschichte des Landes spiegelt.

Karten zum Preis von 10 Euro sind ab sofort in der Stadtbibliothek 
Kölleda erhältlich. Anmeldung wird erbeten unter Telefon 03635 
482333 oder per E-Mail an stadtbibliothek@koelleda.de. 

Kirmes in Roldisleben
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Drachenfest beim Modellflugverein 		
„Otto Lilienthal“ e.V. Sömmerda

Samstag, 26. Oktober, 13.00 Uhr
Vereinsgelände nahe Rohrborn

BÄHM!!! Der Herbst ist da, dieses Jahr mit dem Holzhammer. 
Irre. Gerade noch bei hochsommerlichen Temperaturen geflogen 
und dann, zack, über Nacht war er da. Nass, grau, kühl, windig 
so kennen wir ihn, den Herbst. Was will man machen, da war Pe-
trus wohl schlechter Laune. Trotz, oder gerade wegen des Windes, 
kann man draußen aber auch einen riesen Spaß haben.

Deshalb laden wir, der Modellflugverein „Otto Lilienthal“ e.V. Söm-
merda, auch in stürmischen Zeiten wieder alle Interessierten zum 
traditionellen Drachenfest für Klein und Groß und Jung und Alt 
ein. 

Am Samstag, den 26. Oktober in der Zeit von 13.00 bis 17.00 Uhr 
könnt ihr auf unserem Vereinsgelände bei Rohrborn nach Her-
zenslust eure Flattermänner am Himmel tanzen lassen, selbst 

einen Drachen bauen (ganz analog, ohne Elektronik) oder euch 
bei einem Stück Kuchen stärken. Ja, auch für das leibliche Wohl 
haben wir mit einem kleinen Buffet hoffentlich für jeden etwas 
im Angebot. 

Erlebt bei uns unterhaltsame Stunden und lasst euren bunten Ge-
sellen freien Lauf!

Matthias Bergmann

Halloween in Wenigensömmern
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Halloween in Kölleda

Blutspendetermine im November

Tag Datum Ort Uhrzeit

Fr 01.11.
Kindelbrück OT Kannawurf, 

„Zur Fidelen Schenke“, 
Schenkenplatz 87 

16.00 – 19.00

Di 05.11. Schloßvippach, Haus zur Sonne 
(Bibliothek), Erfurter Str. 17 16.30 – 19.00

Fr 08.11. Buttstädt, Coudray-Haus, 
Kirchstraße 2 15.00 – 18.30

Mi 20.11. Kölleda, Grundschule, 
Salzstraße 6-8 16.30 – 19.30

Fr 22.11.  Guthmannshausen, ASB 
Rettungswache, Hauptstr. 99 16.00 – 19.00

Alle Veranstaltungen im Landkreis 		
Sömmerda	finden Sie auch online!

Auf unserer Website 
www.lra-soemmerda.de 

→ Veranstaltungen im Thüringer Becken
werden alle bekannten kleinen und großen Veranstaltungen, 
die im Landkreis stattfinden, veröffentlicht. 

Sollte Ihre Veranstaltung noch nicht dabei sein, können 
Sie uns diese gerne melden, per E-Mail: kulturfoerderung@
lra-soemmerda.de oder Tel.: 03634 354-408.

Funkenburg Westgreußen

Skatturnier in Dielsdorf
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Martinsumzug in Großbrembach

Saison-Eröffnungs-Party des FaschingsClub	
Rot-Weiß Sömmerda

Samstag, 16. November, 19.11 Uhr
Volkshaus Sömmerda

Kartenvorverkauf ist gestartet!

Am 16. November 2024 startet der FaschingsClub Rot-Weiß Söm-
merda e.V. in seine neue Faschingssaison. Zusammen mit dem 
Tanzsportverein Sömmerda werden die rot-weißen Narren ab 
19.11 Uhr mit Musik, Tanz und natürlich närrischen Programmein-
lagen ihr neues Motto präsentieren. 

(Foto: FCR Sömmerda / Christopher Berger)

FCR und TSV freuen sich schon jetzt auf Fasching 2024/2025 im 
Februar/März des kommenden Jahres. Vorher aber erwarten die 

Karnevalisten ihre Fans und alle Faschingsfreunde zur stimmungs-
vollen Saison-Eröffnungs-Party im Volkshaus Sömmerda.

Karten im Vorverkauf (15 Euro, Abendkasse 17 Euro) kann man 
bereits jetzt in der Goldschmiede Lompe und in der Tourist-Infor-
mation Sömmerda kaufen. Und ab diesem Jahr gibt es beim FCR 
auch Tickets online unter https://pretix.eu/fcr/16112024.

Weitere Informationen rund um den FCR-Fasching gibt es hier:
https://www.facebook.com/fcr.fasching

Steffen Voigt
FCR-Präsident

Weihnachtsoratorium in Weißensee

Sonntag, 15. Dezember, 17.00 Uhr

Das SFZ Sömmerda informiert

Montag
14.30 Uhr 	 Kindergeburtstag (nach Voranmeldung)
15.00 Uhr	 Wir malen und zeichnen mit euch
16.00 Uhr	 Schlagzeug kennenlernen mit Urmel

Dienstag
15.00 Uhr 	 Töpfern
15.30 Uhr	 Training Modern Dance
16.30 Uhr	 Training The Dancing Devils

Mittwoch
15.30 Uhr	 Theater
15.30 Uhr 	 Training Tanzzwerge
16.00 Uhr	 Training Dance Kids
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Donnerstag
15.00 Uhr	 Wir arbeiten mit Holz
15.00 Uhr	 Kino (1 x im Monat)
15.30 Uhr 	 Training Dance Girls

Freitag
14.30 Uhr	 Kindergeburtstag (nach Voranmeldung)

Montag bis Freitag jeweils ab 13.00 Uhr:
Wir helfen euch bei den Hausaufgaben. Für Recherchen im Inter-
net könnt ihr den Computerraum nutzen.

Wir spielen, malen, singen, toben, basteln mit euch. Bringt euer 
Lieblingsspielzeug mit oder sprecht uns an. Wir sind für alles offen.

Die Kinderbibliothek (Tel.: 621218) im SFZ ist immer Dienstag und 
Donnerstag von 13.00 bis 18.00 Uhr für die jungen Leser geöffnet.

Wir freuen uns auf euren Besuch!
Euer SFZ

 Kontakt
Schüler-Freizeit-Zentrum

Kölledaer Straße 30, 99610 Sömmerda 
Tel.: 03634 622050

E-Mail: sfz@stadt-soemmerda.de 

Soziokulturelles Zentrum Kölleda

Montag
09.00-10.30 Uhr	 Krabbelgruppe 
		  (Anmeldung unter Tel. 0162 1098519)
09.30-11.30Uhr	 Montagstöpfern für Senioren 			 
		  (5 Euro zzgl. Material pro Termin)
13.00-17.00 Uhr	 Gemeinsam Lernen
18.00-19.00 Uhr	 HIIT the Beat – mit fit4fam 
		  (Anmeldung unter Tel. 01729092592)

Dienstag
13.30-16.00 Uhr	 Kreativnachmittag
15.00-16.30 Uhr	 Gemeinsam Kochen (3 Euro pro Kind)
15.00-17.00 Uhr	 Familiencafé (alle zwei Wochen, ungerade KW)
17.30-19.00 Uhr	 Familienfilzen mit Liesa (6 Euro pro Person)
19.00-20.30 Uhr	 Yoga mit Hannelore Hübscher
		  (Anmeldung unter Tel. 01792439726) 

Mittwoch
13.30-16.00 Uhr	 Romménachmittag
13.30-15.30 Uhr	 Psychosoziale Beratung 				  
		  (alle zwei Wochen, ungerade KW)
15.00-16.30 Uhr	 Kindertöpferkurs 					   
		  (4 Wochen im Block, pro Kurs 20 Euro)
17.00-19.00 Uhr	 TonArt mit Erwachsenen
		  (4 Wochen im Block, pro Kurs 20 Euro zzgl. 		
		  Material)
17.30-19.00 Uhr	 Yoga mit Hannelore Hübscher
19.15-20.45 Uhr	 Yoga mit Hannelore Hübscher
		  (Anmeldung unter Tel. 01792439726)

Donnerstag
09.00-11.00 Uhr	 Seniorenfit mit Fit4Fam 
		  (Anmeldung unter Tel. 01729092592)
13.00-16.30 Uhr	 ThINKA
13.00-17.00 Uhr	 AG „Wir in der Natur“ 
13.30-16.00 Uhr	 Kaffeeplausch
16.00-18.00 Uhr	 Nähkurs (5 Euro pro Termin)

		
Freitag
11.00-13.00 Uhr	 Tafelausgabe
14.30-17.30 Uhr	 Kindergeburtstage

		  80 Euro inkl. Verpflegung, max. 8 Kinder
		  Termin nach Vereinbarung

Informationen 
direkt im Alten Amtshaus – Soziokulturelles Zentrum Kölleda

Markt 25, 99625 Kölleda 
oder telefonisch unter: 03635 4389811/-12

Familienzentrum Sömmerda

Montag
10.00-11.00 Uhr	 Seniorensport
10.00 Uhr	 Kunst- und Malkurs
13.00-15.00 Uhr	 Sprechstunde ASD
14.30-16.00	 Küchenwerkstatt für Kinder
15.30-17.00 Uhr	 Töpfern für Kinder
16.00-17.00 Uhr	 Kindertanzen (3 bis 5 Jahre)
17.30-19.30 Uhr	 Nähkurs für Erwachsene

Dienstag
15.00-17.00 Uhr	 Malraum für Kinder
16.00-18.00 Uhr	 Töpfern für Erwachsene
18.30-19.30 Uhr	 Entspannungskurs

Mittwoch
09.00-11.00 Uhr	 Krabbelgruppe ab dem 1. Monat
13.00-14.30 Uhr	 PEKiP von 6 Wochen bis 3 Monaten 
ab 15.00 Uhr	 Hausaufgabenhilfe
15.00-17.00 Uhr	 Kochen mit Kindern
15.30-17.00 Uhr	 Nähkurs für Kinder
15.00-16.00 Uhr	 Dance mit Miles Shane von 6 bis 9 Jahren
16.00-17.00 Uhr	 Dance mit Miles Shane ab 10 Jahre
17.00-18.00 Uhr 	 After Work Dance mit Miles Shane

Donnerstag
09.30-11.00 Uhr	 PEKiP von 4 bis 6 Monaten
09.30-11.30 Uhr	 Nähkurs für Erwachsene
14.00-17.00 Uhr	 Seniorencafé
15.00-17.00 Uhr	 Zwergencafé
16.00-17.00 Uhr	 Kindertanzen von 3 bis 5 Jahren

Freitag
09.30-11.00 Uhr	 PEKiP von 7 bis 9 Monaten
10.00-12.00 Uhr	 Töpfern für Senioren
15.00-18.00 Uhr	 Repair-Café (1. Freitag im Monat)
15.00-18.00 Uhr	 Kindergeburtstage
		  80 Euro inkl. Verpflegung, max. 8 Kinder
		  Termin nach Vereinbarung

Wir bitten bei allen Angeboten um vorherige Anmeldung.

Kontakt
ASB-Familienzentrum

Lucas-Cranach-Straße 20a
99610 Sömmerda

Tel.: 03634 612518
E-Mail: familienzentrum@asb-soemmerda.de

Netzwerk Regenbogen e.V. und die 		
Tafel Sömmerda/Buttstädt/Kölleda

Angebote und Öffnungszeiten
Am Rothenbach 45, 99610 Sömmerda
Tel. 03634 692519, Fax 03634 316921

Montag, 28.10.

08.00-16.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3
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08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe
Sömmerda Am Rothenbach 45

Dienstag, 29.10.

08.00-16.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe
Buttstädt Kirchstraße 2

Mittwoch, 30.10.

08.00-16.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe
Sömmerda Am Rothenbach 45

Donnerstag, 31.10.

Feiertag

Freitag, 01.11.

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe 
Kölleda

Soziokulturelles 
Zentrum, Markt 25

Wissenswertes

Christoph Basche ist neuer Chefarzt der Klinik	  
für Radiologie am KMG Klinikum Sömmerda

Der erfahrene Radiologe übernimmt den neugestal-
teten Bereich von Dr. Hans-Eberhard Wolff, der sich 
in den Ruhestand verabschiedet hat.

Am 1. Oktober 2024 hat Dr. Christoph Basche die Position des 
Chefarztes der Klinik für Radiologie am KMG Klinikum Sömmerda 
übernommen. Er leitet eine modernisierte Abteilung, die in die-
sem Jahr mit zwei neuen hochmodernen Großgeräten – einem 
Computertomografen (CT) und einem Magnetresonanztomo-
grafen (MRT) – ausgestattet wurde. Die Radiologie ist auf bild-
gebende Verfahren zur Diagnostik und Therapie von Krankheiten 
spezialisiert und bietet Patient*innen Untersuchungen wie MRT, 
CT und Röntgen an.

Dr. Christoph Basche stammt gebürtig aus Erfurt. Er studierte Hu-
manmedizin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und promo-
vierte an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Der 45-Jäh-
rige ist Facharzt für Radiologie und Facharzt für Nuklearmedizin. 
Nach beruflichen Stationen in steigender Verantwortung unter 
anderem in Bad Berka und Erfurt war er seit 2021 als Oberarzt 
im Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie und 
Neuroradiologie / Klinik für Nuklearmedizin am Helios Klinikum 
Erfurt tätig.

Dr. Christoph Basche, neuer Chefarzt der Klinik für Radiologie am 
KMG Klinikum Sömmerda: „Ich freue mich sehr darauf, Teil des 
Teams am KMG Klinikum Sömmerda zu werden. In enger Zusam-
menarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen werden wir 
die Radiologie ausbauen und die Qualität der medizinischen Ver-
sorgung stetig verbessern. Die laufenden Investitionen, die das 
Klinikum zu einem der modernsten Krankenhäuser der Region 
entwickeln werden, schaffen ideale Bedingungen, um den Patien-

tinnen und Patienten mit modernster Medizintechnik eine noch 
präzisere Diagnostik bieten zu können. Gemeinsam werden wir 
diese Zukunftsaufgaben in einer offenen und kollegialen Atmo-
sphäre angehen.“

Diana Richter, Geschäftsführerin am KMG Klinikum Sömmerda: „Es 
ist mir eine große Freude, Dr. Christoph Basche als neuen Chefarzt 
unserer Radiologie willkommen zu heißen. Mit seiner langjährigen 
Erfahrung und fachlichen Expertise wird er die Leitung unserer 
modern ausgestatteten Radiologie übernehmen und die wohnort-
nahe Patientenversorgung auf hohem Niveau gewährleisten. Für 
seine zukünftigen Aufgaben wünsche ich ihm viel Erfolg. 

Gleichzeitig verabschieden wir Dr. Hans-Eberhard Wolff, der nach 
sechs Jahren als Chefarzt an unserem Klinikum in den wohlver-
dienten Ruhestand tritt. Wir danken ihm herzlich für seine lang-
jährigen Verdienste und wünschen ihm alles Gute für den neuen 
Lebensabschnitt.“

Sascha Nenninger

Sie sind krank und Ihre Arztpraxis hat zu?

Hausbesuche:
Mo, Di, Do 				    18.00 - 07.00 Uhr
Mi, Fr 					     13.00 - 07.00 Uhr
Sa, So, Feiertage, Brückentage 		  07.00 - 07.00 Uhr

Notdienstsprechstunde im Helios Klinikum Erfurt
Mo, Di, Do 				    18.00 - 24.00 Uhr
Mi, Fr 					     13.00 - 24.00 Uhr
Sa, So, Feier- u. Brückentage:		  07.00 - 24.00 Uhr
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